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1.) Gemäß § 3 Abs 5 Z 1 und Abs 6 Privatradiogesetz (PrR-G), BGBl. I Nr. 
20/2001, iVm §  49 Abs 3a Telekommunikationsgesetz (TKG), BGBl. I 
Nr. 100/1997 idF BGBl. I Nr. 32/2001, wird der Stadtgemeinde Zwettl von 
Freitag, dem 7.Dezember 2001, 0 Uhr bis Sonntag, dem 16. Dezember 
2001, 24 Uhr die Zulassung zur Veranstaltung von Hörfunk unter 
Nutzung der Frequenz 107,5 MHz  zur Übertragung des 
vorweihnachtlichen Ereignisses „Slowenischer Advent“ erteilt,  in dessen 
Rahmen über Kultur- und Musikveranstaltungen der Slowenen in Zwettl 
sowie über den historischen Hintergrund der Stadt informiert werden soll.  

 
2.) Gemäß §§ 68 Abs 1 und 78 Abs 2, 5 und 6 Telekommunikationsgesetz 

(TKG) iVm § 3 Abs 5 Z 1 Privatradiogesetz (PrR-G), BGBl. I Nr. 20/2001, 
wird der Stadtgemeinde Zwettl die Bewilligung zur Errichtung und zum 
Betrieb der im  beiliegenden technischen Anlageblatt, das einen 
Bestandteil des Spruches dieses Bescheides bildet, beschriebenen 
Sendeanlage zur Veranstaltung von Hörfunk erteilt.  

 
3.) Gemäß § 78 Abs 6 Telekommunikationsgesetz (TKG), BGBl. I Nr. 

100/1997 idF BGBl. I Nr. 32/2001, gelten die Zulassung gemäß 
Spruchpunkt 1.) und die Betriebsbewilligung gemäß Spruchpunkt 2.) 
vorläufig nur für Versuchszwecke. 

 
4.) Gemäß § 78 Abs 6 Telekommunikationsgesetz (TKG), BGBl. I Nr. 

100/1997 idF BGBl. I Nr. 32/2001, wird die Auflage erteilt, dass der 
Lizenzinhaber für den Fall von auftretenden Störungen, welche durch die 
Inbetriebnahme des Senders verursacht werden, geeignete Maßnahmen 
zu ergreifen hat, diese Störungen umgehend zu beseitigen. �
� �  

5.) Gemäß § 78 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG) in 
Verbindung mit §§ 1, 3 und 5 sowie Tarifpost 452 der 
Bundesverwaltungsabgabenverordnung 1983, BGBl Nr. 24/1983 idF 
BGBl II Nr.146/2000, hat die Stadtgemeinde Zwettl die für die Erteilung 
der Zulassung zu entrichtende Verwaltungsabgabe in der Höhe von 
6.750 Schilling innerhalb von vier Wochen ab Zustellung auf das Konto 
des Bundeskanzleramtes, PSK 5010002, BLZ 60000, zu entrichten. 
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Mit Schreiben vom 17. August 2001 beantragte die Stadtgemeinde Zwettl, 
vertreten durch den Bürgermeister ÖKR Franz Pruckner, gemäß § 3 Abs 5 
Z 1 und Abs 6 PrR-G für die Dauer vom 7. Dezember 2001 bis zum 16. 
Dezember 2001 die Zulassung zur Veranstaltung von Hörfunk unter 
Nutzung der Frequenz 107,5 MHz zur Verbreitung eines 
Hörfunkprogramms im Rahmen der vorweihnachtlichen Veranstaltung 
„Slowenischer Advent“. Vor Erteilung dieser Zulassung wurde dem 
Rundfunkbeirat der gegenständliche Antrag zur Stellungnahme 
weitergeleitet und von diesem einstimmig befürwortet. 
 
Die nähere technische Prüfung des Antrages hat ergeben, dass die 
beantragte Frequenz noch nicht entsprechend koordiniert ist. Daher 
musste von der Regulierungsbehörde ein Koordinierungsverfahren 
eingeleitet werden. Da das Ergebnis des Koordinierungsverfahrens  noch 
ausständig ist, kann derzeit nur ein Versuchsbetrieb bis auf Widerruf bzw. 
bis zum Abschluss des Koordinierungsverfahrens bewilligt werden. Im Falle 
eines negativen Abschlusses dieses Koordinierungsverfahrens erlischt die 
Bewilligung. Aus technischer Sicht sind darüber hinaus Beeinflussungen 
durch die ausländischen Sender Nove Hrady auf der Frequenz 107,5 MHz 
sowie Brno Mesto, ebenfalls auf der Frequenz 107, 5 MHz, nicht 
auszuschließen. Dadurch könnte es vor allem am Rande des beantragten 
Versorgungsgebietes zu einer Qualitätsminderung beim Empfang des 
Senders Zwettl kommen. 
 
Gemäß § 78 Abs. 6 TKG kann die Behörde mit Bedingungen und Auflagen 
Verpflichtungen, deren Einhaltung nach den Umständen des Falles für den 
Schutz des Lebens oder der Gesundheit von Menschen, zur Vermeidung 
von Sachschäden, zur Einhaltung internationaler Verpflichtungen, zur 
Sicherung des ungestörten Betriebes anderer Fernmeldeanlagen oder aus 
sonstigen technischen oder betrieblichen Belangen geboten erscheint, 
auferlegen. Von dieser Möglichkeit hat die Regulierungsbehörde 
hinsichtlich des noch zu führenden Koordinierungsverfahrens Gebrauch 
gemacht. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 
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Gegen diesen Bescheid steht der Partei dieses Verfahrens das 
Rechtsmittel der Berufung offen. Die Berufung ist binnen zwei Wochen 
nach Zustellung dieses Bescheides schriftlich, telegraphisch, fernschriftlich, 
im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen 
technisch möglichen Weise bei der Behörde, die diesen Bescheid erlassen 
hat, einzubringen. Die Berufung hat den Bescheid, gegen den sie sich 
richtet, zu bezeichnen und einen begründeten Berufungsantrag zu 
enthalten. Weiters wird darauf hingewiesen, dass die Berufung mit ATS 
180,- zu vergebühren ist. 
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5. November 2001 
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Dr. Hans Peter Lehofer 
Behördenleiter 

 
 
 

 



 

1 Name der Funkstelle =:(77/�12(��
2 Standort �����=ZHWWO��/DQGVWUD�H���
3 Lizenzinhaber 6WDGWJHPHLQGH�=ZHWWO
4 Senderbetreiber ,QJ��(ZDOG�0HQJO�*HVPE+
5 Sendefrequenz in MHz ������
6 Programmname 5DGLR�=:�
7 Geographische Koordinaten (Länge und Breite) ���(����� ��1����� :*6��
8 Seehöhe (Höhe über NN) in m ���
9 Höhe des Antennenschwerpunktes in m über Grund ��
10 Senderausgangsleistung in dBW ���
11 Maximale Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total) ���
12 gerichtete Antenne? (D/ND) 1'
13 Erhebungswinkel in Grad +/- �
14 Vertikale Halbwertsbreite in Grad +/- ��
15 Polarisation KRUL]RQWDO
16 Strahlungsdiagramm bei Richtantenne (ERP)
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17 Gerätetype $VWUR�$9*�����
18 Datum der Inbetriebnahme

19 RDS - PI Code Land Bereich Programm

gem. EN 50067 Annex D ������� ����� �����
20 Technische Bedingungen für: Monoaussendungen: ITU-R BS.450-2 Abschnitt 1

Stereoaussendungen: ITU-R BS.450-2 Abschnitt 2.2
Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9  Abschnitt: 2.5
RDS - Zusatzsignale: EN 50067

21 Art der Programmzubringung Kabelnetz der Firma Red-Zac Mengl
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)

22 Versuchsbetrieb gem. Nr. S 15.14 der VO-Funk O      ja O     nein Zutreffendes ankreuzen

23 Bemerkungen Eventradio 7.12. - 16.12.2001


